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Die künftige Nahrungs -oderGenußmittelabgabe.
Im Zuge der Verhandlungen über die Abgabenteilung wurde der Gemein¬

de Wien eine Novellierung des Gesetzes über die Nahrungs -oder Genußmit¬
telabgabe zugestanden .Hiebei wurde folgendes bedungen :Für die Abgabe¬
pflicht ist ausschließlich der Umsatz bestimmend .Die sich hienach erge¬
benden Abgabensätze müssen abgestuft und gegenüber dem früheren Stand
wesentlich niedriger gehalten sein .Jene Betriehe ,die bisher schon kraft
Gesetzes ,also ohne individuelle Einreihung abgabepflichtig waren ,dürfen

einen Satz von höchstens zehn Prozent erreichen ,doch sind die Buschen¬
schänken davon auszunchmen .Der Gesamtertrag darf im ersten Jahr 10 ' 6Mil¬

lionen Schilling nicht übersteigen .Falls sich ein höherer oder niedrige¬
rer Ertrag ergibt ,so ist nach Ablauf des ersten Jahres eine entsprechen¬

de Korrektur der Abgabesätze vorzunehmen die aber dann bis zum 31 . Dezem¬
ber 1935 ,wie immer der Ertrag sich gestalten mag ,unverändert Geltung hat .
Da die Abgabe nunmehr bloß nach dem Umsatz zu berechnen ist ,wird das für

die Einreihung bisher maßgebend gewesene freie Ermessen ausgeschaltet .
Der Text der Novelle soll mit der Bundesregierung vereinbart werden und
diese wird dafür sorgen ,daß die bandesgesetzliche Ermächtigung ,die we¬

gen der nunmehr vorliegenden Gleichartigkeit mit der Warenumsatzsteuer
nach § 3,Absatz 1,lit . cdes Finanzverfassungsgesetzes notwendig ist,er¬
teilt werde .

Auf Grund dieses zwischen der Bundesregierung und der Vertretung der
Bundeshauptstadt Wien geschlossenen Paktes wurde die neue Gesotzesnovel¬
lo vereinbart .Abgabepflichtig ist ,wer im Gebicto der Bundeshauptstadt

Wien im Betriebe eines Gast - oder Schankgewerbes ,des Buschenschankes ,
des Zuckerbäckergeworbes ,eines Sanatoriums oder Klubs Nahrungs -oder
Genußmittel oder in einem sonstigen Betriebe Schokolade ,Zuckerwaren oder
Backwerk gegen Entgelt verabfolgt ;desgleichon ist die entgeltliche Verab¬
folgung von Nahrungs -oder Genußmittein in was immer für einom Betriebe
abgabepflichtig ,wenn dies anläßlich einer der Lustbarkcitsabgabe unter¬
liegenden Veranstaltung goschicht .Es ist dabei ohne Belang ,ob der Kon¬
sum innerhalb oder außerhalb des Betricbes erfolgt und ob die gowerbli¬
che Bofugnis gegeben ist oder nicht .Bemessungsgrundlage ist die Summe
des für die verabfolgten Nahrungs -oder Genußmittel orzielten Entgeltes
einschlicßlich der im Entgelt onthaltenen Abgabe .Die Abgabo darf in koi¬
nem Fall abgesondert aufgerochnet werden .

Auch in der neuon Fassung des Gesetzes ist die Scheidung zwischen
den sogenannton ex loge Betrieben und allen übrigen Abgabepflichtigen
beibchalton .Die Abgabo beträgt für Bars ,Kabarotts ,Varictés und sonstigo
Nachtlokale ,dann für Likör -und Frühstückstuben und Automatenbuffets ,
zehn Prozent der Bemessøungsgrundlage .Neu hinzugokommon sind als ex lege
Betriebe die Automatenbuffets .Es war dafür der omstand bestimmend ,daß
sie nach der Art ihres Betriobos das Bedienungspersonal fast gänzlich
ersparen ;ferner war zu berücksichtigen ,daß die Automatonbuffets ihr Go¬
schäft in wesentlich kleineren Räumen abzuwickeln vormögen ,als dies bei
Gast -oder Cafchäusern mit gleichen Umsätzon der Fall ist ,und daher viel
geringere Ausgaben für Micte ,Beheizung und Belouchtung ,Ausstattung und

Erhaltung aufzuwenden habon .
Die bisher mit den Nachtlokalen gleichgchaltenen Konzertcafes ,Kon¬

zertrestaurants und Heurigen kommen in eine etwas niodrigere Abgaben¬
stufe von neun Prozent .Wie es schon jetzt Gepflogenheit war ,ist boi den
gemischten Betrieben ,die nicht erst mit Konzertbeginn den Botrieb über - ¬
haupt eröffnen ,die neunprozentige Abgabe auch von dem Entgelte für die
Nahrungs -oder Genußmittel zu entrichten ,die innerhalb einer Stunde
vor Beginn der Veranstaltung den Teilnehmern an der Veranstaltung ver¬

abfolgt werden .
Eine besondere Begünstigung erfahren die Buschenschänken .Es ge¬

schieht dies deshalb ,weil die Buschenschänker bekanntlich nur den selbst
gefechsten Wein ,keinen dazugekauften und auch kein Bier zumAusschank
bringen dürfen .Sie werden ,auch wenn sie Musik haben von der neunproten¬
tigen Abgabe ausdrücklich ausgenommen und fallen unter die normale Ska¬
la ,bleiben also bei einem Monatsumsatz bis zu . 000Schilling überhaupt
abgabefrei .Diese Musikfreiheit gilt jedoch nicht ,wenn der Buschenschank
in Verbindung mit einem Gasthaus betrieben wird .

Auch das gelegentliche Musizieren durch Gäste wird künftighin nur
einem kleinen Lustbarkeitsabgabepauschale unterliegen ,hingegen vonder
erhöhten Nahrungs -oder Genußmittelabgabe befreit sein .

Bei der Aufstellung der Skala hat es den Gegenstand sorgiältigster
Erwägung gebildet ,ob es nicht zweckmäßig wäre ,für jede einzelne Branche
entsprechend ihrer Eigenart gesonderte Abgabesätze vorzuschreiben .Dem
haben sich jedoch manche Schwierigkeiten entgegengestellt .Es sei bei¬
spielsweise darauf verwiesen ,daß der Schokolade - ,Zuckerwaren -und Back¬
werkverkauf außer in den Sondergeschäften und im allgemeinen Handel auch
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denwesentlichenBestandteildesZuckerbäckergeschäftesbildet .DieZuk¬korbäckerhabenwiedervielfach Cafosalonsangegliodert .Ebensowerdenin steigendemMaßeCafchäuserals Caferestaurantsgeführt ,sodaßdieAb¬
grenzungenmit erheblichenSchwierigkeitenverbundongewesenwären .DieallgemeineSkaleläßt jedeMonatslosungbis . 000Schillingab¬gabefrei .Vonden nächsten vereinnahmten . 000bis . 000Schilling ist
die Abgabeein halbesProzent .Hingegenbloibenbei denGast -undSpeise¬wirtendieersten . 000SchillingMonatseinnahmevonjederStouerzahlung
ausgenommen .DieBegünstigungderGast -undSpeisewirtehat seineBegrün¬dungdarin ,daßzurErzielungdesgleichenGewinnesin aller Regelein
größererUmsatzerzielt werdenmußals vondenanderenabgabepflichtigenBetrieben .In diesemZusammenhangesei erwähnt ,daßüberdievomMagistratvorgeschlageneweitgehendeBegünstigungder alkoholfreienSpeisewirt¬
schaften das notwendigeEinvernehmennicht hergestellt werdenkonnte .BeidenEinnahmenüber . 000SchillingmonatlichstimmendieSkalenin den Prozentsätzen vollkommenüberein .

Zumrichtigen Verständnisder beidenSkalenmußhervorgehobenwer¬den ,daßder stufenmäßigeAufbau ,ähnlichwiedies bei derWohnbausteuer
der Fall ist ,bei jedwedernochso hohenLosungin Anwendungkommt .Es
sind also beispielsweisebei einemBetricbe mit einer Monatslosungvon30 . 000Schilling ,wennes ein Cafehausist,2 . 000Schilling ,wennes sichumein Gasthaus handelt ,. 000Schilling abgabefrei .Sinngemäßwerdenauch
die weiterhin anschließenden Stufen errechnet .Dadurchkommtes ,daßder
effektive Abgabesatzwesentlichniedriger ist als der für dieeinzelnenStufen genanntenominelleProzentsatz .Die Skalenerreichen bei einemUm¬
satz vonmonatlichmehrals 13 . 000Schillingdensiebenprozentigennomi¬nellon Abgabesatz ,der aber infolge des geschildertenstufenförmigenAuf¬bauesin Wirklichkeitbeispielsweisebei einer Monatslosungvon14. 000
Schillingbei Cafchäusern ,Zuckerbäckernctc .bloß ' 67,beiGast -undSpei¬
sewirtschaften bloß ' 60Prozent ausmacht .Die allgomeine Skaloerreichterst bei einem Umsatz von 30 . 250 Schilling im Monat die effcktive Bela¬

stungvonfünf Prozent .Darüberhinaustfitt oincprozentueloErhöhung
der Abgabeüberhaupt nicht ein und es haben daher alle Cafchäuser ,Zuk¬korbäckergeschäfte ,Sanatorienetc .mit höherenMonatseinnahmendenDurch¬schnittsatz vonfünf Prozent vomerzielten Entgelt zu bezahlon .Beider
für Gast -undSpeisowirtschaftengeltendenSkalawirddioserHöchstpuhkt
nicht bei 30 . 250 ,sondernbei 30 . 750Schillingerreicht .Esist selbstver¬ständlich ,daß für jene Beträge ,die zwischen die einzelnen Abgabestufen

fallen ,der jeweilig entsprechendeProzentsatzanzuwendenist undnicht
ctwa eine Aufmundungeintritt .In den nachfolgenden Skalen sind ,waszurVorbeugung von Mißverständnissen besonders hervorgehoben sei ,die effek¬

tiven Prozentsätzestets für denEndpunktder botreffendenAbgabestufecrrochnet .
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Wonnetwa ein Gasthaus einen Monatsumsatzvon 50 . 000Schilling auf¬
zuweisen hat ,so beträgt die Abgabe davon fünf Prozent oder . 500Schil¬
ling . Genaudas Gleiche hat ein Cafchaus ,eine Konditorei etc . beidemglei¬chen Umsatz von 50 . 000S zu entrichten .

Die Entgelte ,die in Teilen eines einheitlich geführten Betriebes
erzielt werden ,sand für die Abgabebcmessung zu einem Gesamtentgelt zusam¬
menzurechnen und zwar auch dann ,wenn die Betriebsteile auf Grund verschie¬

dener Berechtigungen geführt werden .Umdiese Bestimmung vollkommen klar
zu machen ,wurden in den Gesetzestext selbst die wichtigsten Beispiele auf¬
genommen ,wie etwa :Gast -und Cafehaus ;Speisesaal ,Extrazimmer ,Gassen¬
schank ,Schwemme ,Spielzimmer ,Klubzimmer ,Separés ,Kellerlokal ,Bufette ( mit
Ausnahme der Automatenbuffets ;im Hotelbetrieb die Verabfolgung auf den
Zimmern und sonstige Verabfozgungen ;Cafesalon und Zuckerbackereibetrie¬

ben ;Gassenkiosk ,Gastgarten in unmittelbarem Zusammenhang mit den anderen
Betriebsräumen oder in deren Nachbarschaft .

Zweigniederlassungen hingegen werden gesondert berechnet .Als solche
Zweigniederlassungen gelten die im § 40 der Gewerbeordnungbezoichneten
Zweigetablissements oder Niederlagen ,also die gemeiniglich als Filialen
bezeichneten Betriebsstätten .Es werden also zum Beispiel die Filialen derFirma Kunz oder Meinl . G .für die von ihnen verkauften Schokolade - ,Zuk¬
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kerwaren -und Backwerkgesondert abzurechnenhabenund gesondert zube¬
mossen sein .Hingegen sind die nach § 20a der Gewerbeordnung für vorüber¬

gchende Zwocke ( Volksfesten ,Wohltätigkeitsfesten ,Ausstellungen ,Bauten ,

Märkton ,militärischen Übungen . . . /errichtetenZweigbetriebsstätten
selbstverständlich nicht als Filialen aufzufassen .

Demzwischen der Bundesregierung und der Vertretung derBundes¬
hauptstadt Wien geschlossenen Pakte zufolge hätte eine Ermäßigungdor
Skalen nach demersten Probejahr nur dann eintreten müssen ,wonnderEr¬
trag mehr als zehn Prozent über 10 ' 6Millionen Schilling also 11,660 . 000Schilling ausgemacht hätte .Da jedoch die Auswirkungder neuenSkalen
nicht vollkommengenau ermittelbar ist und auch gerade jetzt erheblichereKonsumschwankungensich vollziehen ,soll die Korrektur nach oben undnach
unten schon dann eintreten ,wenn mehr beziehungsweise weniger als 10 ' 6
Millionen Schilling in der Zeit vom . März1931 bis 28 . Feber1932als
Steuervorschreibung sich ergeben .Übersteigt der Abgabeertrag in den er¬
wähnten zwölf Monaten die Summe von 10 ' 6Millionen Schilling,so bleiben

die Abgabesätze der sogenannten ex lege Betriebe ( zehnbezw . neunProzent )
unverändert und es werdendie Vorschreibungender nach den Skalenabga¬
bepflichtigen Betriebeverhältnismäßiggekürztunddie sich hierauserge¬benden Überzahlungenihnen gutgeschrieben .Wennjedoch derAbgabeertrag
weniger als 10 ' 6Millionen schilling ausmacht ,so sind zunächst die ein¬
zelnen Vorschreibungen an neunprozentiger Abgabe bis auf zehn Prozent je
nach der Höhe des Abganges hinaufzusetzen .Ergibt sich auch dann noch einMinderertrag ,son sind alle einzelnen skalamäßigen Vorschreibungen um ei¬

nen gleichen Prozentsatz so zu erhöhen ,daß sich ein Gesamtertrag von10 ' 6Millionen Schilling ergibt .Die mit zehn Prozent abgabepflichtigen Nacht¬

lokale ,Bars ,Varietes etc . bleibenin ihrem Abgabesatz sowohl bei einemMehr¬
wie bei einem Minderertrag der Abgabe unberührt . Diesich auf Grund der Er¬

folge des ersten Abgabejahres ergebenden Änderungen an den Abgabesätzen
sind von der Landesregierung auf Grund der gesetzlichen Bestimmungendurch Verordnung festzustellen und gelten sodann unveränderlich bis zum
31 .Dezember 1935 .

Das novellierte Gesetz tritt für die im Jänner 1931 als Luxusbe¬
triebe eingereihten Lokale ,soweit sie darnach überhauptabgabepflichtigsind ,rückwirkend vom Tage der Wirksamkeit dieser Einreihung ,für alle an¬
deren Abgabepflichtigen am . März1931 in Kraft .

Die Freilassung eines Monatsumsatzes von . 000bezw . . 000Schillingwird die Wirkung haben ,daß etwa ein Drittel aller Gasthäuser ,die Hälfte
der Cafehäuser und Konditoreien und mehr als drei Viertel der Zuckerwa¬

renverschleißer nicht steuerpflichtig werden .In diesem Sinne bleibt der
soziale Charakter des Gesetzes gewahrt wenn auch sonst die bloße Mecha¬
nik der Zahlen die Rücksichtnahme auf die Zahlungsfähigkeit der Kunden
natürlich nicht in dem Maße zur Geltung zu bringen vermag ,wie dies durch
das freie Ermessen des Magistrates geschehen ist .

Das novellierte Gesetz wird in einer für morgen ausgeschriebenen
Sitzung der Landesregierung eingebracht werden und gelangt sodann am
Montagim Finanzausschußund amMittwoch ,den 25 . ds . Mts .im WienerLandtag
zur Beratung .
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